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in Kooperation mit der

Factsheet 13

Gewerkschaften

Gestaltungsfunktion

Ziel ist die Hebung des Lebensstandards aller ArbeitnehmerInnen

Sinn und Zweck von Gewerkschaften

Mitwirkung bei der 
Gesetzgebung

Gegenmacht  
zu ArbeitgeberInnen, 
Staat und Parteien

Ausverhandeln von 
Kollektivverträgen

im Rahmen der Sozialpartnerschaft 
(Organisationen der ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen werden als 
Sozialpartner bezeichnet: Arbeiter-
kammer, Landwirtschaftskammer, 
Wirtschaftskammer und ÖGB)

Institutionen 
z.B. AMS, Hauptverband 
der Sozialversicherungs-
träger, …

Hilfskassen 
(Streikfond)

Schutzfunktion

Rechts­
beratung  

und  
Rechtsschutz

Österreichischer  
GewerkschaftsBund


